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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachnngen des Königlichen Landratlis.

:Nr.· 369. « Dem, den 10. November 1909.
Des Königs Mai-stät haben Allergnädigft

genäht, dem praktischen Arzt Dr. med. Viktor
Haase in Das den Character als Sanitätsraty
zu verleihen.

Nr. 370. Oele, den 10. November 1909.
Die fechejährige Wahlperiode der vom Grvßgrnnds

Wie des Kreises Oels gewählten Kreistageabgeordneten
1) des Rittergntsbesitzers Rittmetfters a. D« von der

Berewordt auf Schwieer
2) des Rittergntebesitzers, Kaiserliehen Geheimen Regierungs-

mit): Hoffmann auf Prietzen,
3) des Kranprinzliehen Oberförsters von Stünzner in

Bernitadt,
4) des Amtsraths Schvlz in Vorstadt Bernstadt,
5) dee Gutsbesitzers Pietrnsky in Klein-Peierwitz,
6) des Rittergntebefitzers von Reden auf Pofielwitz,

tänft Ende dieses Jahres ab.
Zur Vollziehung dieser Wahlen habe ich auf

Mittwoch den 8. Dezember d. Js-
' Vormittags 10 Uhr -

Termin im Sitzungezimmer des Kreisverwaltnngegebändee
hier anberavitnt .

Ich bringe dies unter Hinweis anf das im dieejährigen
Kreisdlati auf Seite 150 ff zum Abdruck gelangte Verzeichnis
der Wahlverechtigten mit dem Bemerlen zur öffentlichen
Kenlvitniz daß die Wählerltsie in meinem Amtdloikal offen
aus egt. —

Nr. 371. Oele, den 11. Oktober 1909.
Bekanntmachung.

Die diesjährigen Herbstlontrollversanimlnngen finden
im Kreise Oele statt:
Hm „Montag, den 22. November, 9 Uhr vormittags
m Zernttadt an; dem Stallplatze der 3. ngadron

Mumm-Regiments; Ur. 8
für die Ortschaften: Berufe-roh Langenhof, Vogelgefang,
Sadewitz, Patfcblcy, Knvzendorf, Weidenbach, Latweer
Neudorf b. B., Wortedorß Bangen, sammle, Klein-Zöllntg
»und Kralcbern
Lim montags, den 22 November. 2 Uhr nachmittage
m Mittel-Mühtatfrhntz antdcm platzt vor der Kirche

ü: die Ortschaften: öamod), Postetwitz, Ziegelhof, Mittel-,

 

 

Ober-, Nieder- und Klein-Mühlaiichütz, Prieser Lampersi
vori- Fürsten-Ellguth nnd Wilhelminenort.

Jtnz Diensia , den 23. Uovemver, 9 Uhr vormittags
ś m Utverg er; vor dem Grösrhetfchen Gasthante
für fdie Ortschaften: Alt-Ellavth, Eichen-haf, Pontwitz,
Gall-itz, Ober- und NiedersMühlwitz, Staate, Wabnitz,
Schönen, Gärtner-L Reefekvitz nnd Utberedorf.

Am Dienstag. den»23. Uovrmber. 289 Uhr nachmittaga
m Gruttenverg am Domininm .

für die Ortschaften: Schmiede-, Neuhaf, Schütze-added Groß-
Zöllnig , Zessel, Sirt-mu, Schmvltfchütz, Grünender-O
Allerheiligen Wissens-we Buielwttz nnd Korfchlitz.

Am Wittwe-A den 24. November-, 9 Uhr vormittags
m Klein-Geld am Küfer-reichen Gasthanse

für die Ortschaften: {Raum Nimm Klein-Oele, Süßwinleh
Psschtawy Nenhof b. B.. Neriche nnd Kannst-des

Jst-m LIMva den 24. Hammer, 22° Uhr nachmittags
m naitvvrwerte am Heniieetrhen Gafthanfe

für die Ortschaften: Ludwige-Enden Groß-Eusnth, Kstitfehen,-
Klein-Ellgnth, Kaltvorxverh Crvnendorf, Ober- und Nieder-
Schmollen, NeusEilguth, Weimar), Neu-Schwellen nnd
Crvmvlnich
Am Donnereta , den 25 Uevember,.1030 Uhr vormittags

m Grob- ngetgdorf im Watchtkefrhen Garten
für: die Ortschaften: Stadt nnd Domain-m Hundefzelszd,
Görlitz, Wildfehütz, Klein-Weiselgdorf, Schleibitz, Kläni
Peterin Sau-am meinem, Dörndorf nnd Groß-Weigelsdorf.

Jim Donnerstag, den 25. nonembet, "23° Uhr nachmtttagg
m Prater vor dem Täuscht-then Gafthante .

für die "Dummen: Bodens-h Jäntfchdorf Stampny
Domatfchine, Sibyllenvrt, Loisehwitz, Etchgrnnn Dobrifehan,
Beute-, Stein, Laugen-kein Pühlan nnd Jackfchönan.

Am Freitag, den 26' Uovcmber, »10!5 Uhr vormittags
in Stadt Jaltugdutg auf dem Ringe

für die Ortfinaftenx Stadt unt-Dorf Julinevurg, Neudorf
b. J., Strehlitz, Bartlerey, Jeulwitz, Döberle, Carldburg,.
Momentane, Gutwohue. Schwnndnig, Schtckerwitz, Tfchertwitz
und „flaumig. « _

Jim Freitag, den 26. Uovember, 2 Uhr nachmittags
. in Briete am DenktchenGafthanfr » » .«

für die Ortschaften: Bogfchütz, „immens, Höatgerm Briefe;
inrowine nnd Sechökiefera «
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Jim Sonnabend, den 27. iloneznben 9 Uhr vormittags
in Oel-i im Schuhengarten

für die Ortschaften-: Oelk, Berichten. Schmarse, Würtem-
berg, Rathe, Spahlih, Zucklan und Summer.

Es stellen ficht

1. Sämtliehe Ofsiziere, Saniliitoossiiiere nnd oberen
Militarbeaniten der Reserve.

2. litt: Refetniften, welche in Der Zeit vom 1. April 1902
ab und später in den Militärdienst getreten sind, also
bie Jahrgange 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908 Und 1909.

3. Lille zur Disposition der Ersahbehörden entlaffeuen
und zur Disposition der Trunpenteile beurlanbten
Manufrhaflen

4. Diejenigen Landwehrmannfrhafteu der Iahrolilafsel897,
weichein der „Bett vom l. April 1897 bis 30. Sen-
teniber 1897 eingetreten find, diejenigen freiwillig
4 Jahre ahtiv gedienten Mariueuiannfrhaften sowie
diejenigen EI- Jahre antin gedienten »Mannlrhafien
der Kaoallerie nnd reitenden Feldartilterie der Jahres-
klafft 1899, welche in der Zeit vom 1. April bis
30. September 1899 eingetreten und nicht mit Zurück-
versetzung in eine jüngere Jahredklasse bestraft sind.

5. Die zeitig Ganzinnaliden nnd .. zeitig oder dauernd
galbinnaliden sowie die Milliarreuteneninfänger der
« ahreoiilasfen 1902 bin 1969 mit Annnahme der-
Jenigen, in deren im? lich die Eintragung befindet
,,srheidet uns“ oder ,,danernd Ganziiinatide.«

6. Ersetzeefetoiften erscheinen nur zur Fedhjehrdlontrolb
verfamnilung.

Die Ofsiziere und Mannschasten gehören für den ganzen
Tag der Kontrolloersamnilung dem aktiven Heere an nnd —
sind, gleich denjenigen des activen Dienststnndes, den Militärs
strafgeietzsn unterworfen. -

· Befreiungogesnehe non den Kontrollneisamnilungen
fowie Gewehr mit. der Bitte, an einer anderen Kontroll-
nerfainniluug ini hiesiTen oder einem anderen Landman-
beziriie teilnehmen zu tiefen, find nur in ganz dringenden
Hallen und zwar spatkfieno 8 Tage vorher von am Oisizieeen
beim Bezitkoiiommaudo und von den Unterofsizieren und
Maunichaften bit dem Hauplmeideami Orts anzubringen
Aus solchen Befreiungegefuchen, welche der Grotherr 2c. für
den zu Befreienden schreibt, muß letzterer feine Einverständnißi
ertlärung mit Namentuuterschrist abgeben. Gesuche der
Unterosfizieie und Mannschaften, welche unbegriindet, von
der Ortspolizeibehörde (amtßnorftanb) nicht befürwortet und
nicht beglaubigt sind, finden {eine Berücksichtigung

« Das Fehlen ohne geniigende Entschuldigung wird
mit litten bestraft.

Anzug für Ofsiziere, Sanitiiteoffiziere, Militärbeamte
Kleiner Dienstanzug, lange Hofe gestattet, für Unteroffiziere
und Mannfchastem Unständige bürgerliche Kleidung. Das
Einlegen von Orden und Ehrenzeichen sowie der Krieger-
vereinsabzeiehen ist gestattet.

Da bei den Kontrollbersaminluugen bei den Mann-
fünften, welche im Jahre 1904 eingetreten sind, Fuß-
missuugeii vorgenommen werben, haben dieselben mit rein-
getoaschenen Füßen zu erscheinen.

Er wird besondern daraus hingewiesen, daß jeder
Olsitier und Mann »sich auf deni Kontrollplahe gesiellen
nur ‚ zu welchem sein Wohnort gehort nnd daß weder
Of ziere noch Unterosfiziere oder Mannsthaften besondere
Befehle erhalten.

 

 

» Lille Unteroffiziere nnd Mannsehaften haben sämtliche-f
Militarpantere zur Stelle zn bringen.

Königliches Bezirks-oneinando.j

Nr. 372. Breslarn den 28. Oktober 1909.
Die Bekenntmachung vom 19. März 1895, betreffend-

Sonntagernhe im Gewerbebetriebe (Ti. Bl. 1895, Seite 223/
25) wird dahin abgeändert, daß in der Stadt Orts Arbeiter-
im Barbier- und Friseurgewerbe an den ersten Oster-, Pfingst-
und Weihnachtsfeiertagen nicht beschäftigt werden dürfen.

Gleichzeitig wird ans den Antrag von mehr als zwei
Dritteln der beteiligten Gewerbetreibenden gemäß § 41 b der
Gewerbe-Ordnung für den Umfang der Stadt Oele angeordnet,
daß an den ersten Oster-, Psingfts nnd Weihnachtdfeieriagen
im Barbier- und Frifeurgewerbe ein Gewerbebetrieb nicht
stattfinden dari. .

Der Regierungs-Präsident
Oele, den 4 November 1909.

Vorstehende Belanntinachnng wird hiermit unter Bezug-
nahne auf die Vertilgung vom 19. März 95 Kr. Bl. für
1895 Seite 55 zii A e znr Kenntnis der Beteiligten gebracht.

Nr. 373. Oele, den 8. Nooeniber 1909.

Betrifft ..
bie Kreistagsabgeordneten - Erganzuiigswahlem

Der Termin zur Wahl der von dem Wahlverbande
der Landgemeinden zn wählenden Kreietngeabgeordneten wird
hiermit ans

Freitag, den 3. Dezember 1909,
Vormittags 10 Uhr

festgesetzt-
gaben leh nachstehend die Namen der ernannten

Wahlvorsieher nnd deren Stellvertreter sowie das Wahl-
Intel für jeden der sechs Wohibezkrle znr öffentlichen
Kenntnis bringe, mache ich zugleich bekennt, daß die Wählt-r-
listeä dieser Wahlhezirke leimen-jene Amtelolale zur Einsicht
and egen. -

Die Wahlwänner der Gemeinden sind für die Wahl
von ihren Gemeindevorsiänden mit Atteften zu versehen, eins
denen hervorgeht, daß ihnen die nach den §§ 96 nnd 108
der Kreisordnneg erforderlichen Eigenfchasten beiwohnen-
daß sie also-

1. Angehörige des Deutschen Reichen
2. im Besitze der bnrgerlichen Ehrenrechte,
3. entweder seit einem Jahre tm Kreise mit Grundbesitz-

angesessen sind , oder , wenn ohne Grundbesitz,
verfassungsgeniäß in der Gemeindeberfammlung stimm-
berechtigt sind und feit einem Jahre im Kreise ihren
Wohnsitz haben. .

Die Herren Wahlborsteher erfuche ich, von diesen
Bescheinigungen zur Legitimation der Wahlmäuner Kenntnis
zu nehmen und diejenigen Amste, welche zu begründeten
Zweifeln an der Wählbarkeit des betreffenden Wahlmanned
Anlaß geben, dem Wahlprotololl beizufügen nnd mir zn
über-senden

Wegen fehlender oder zweifelhaften Attefte darf jedoch
gelianahlmann von der Teilnahme der Wahl ausgeschlossen

e en.
Wählbar zum Kreistagdabgeordneten ist ein jeder, welcher-

in einer Sammlung der Verhände der größeren Grundbesitzer
und der Landgemeinden ein Wahlrecht ausübt nnd seit einem .
Jahre im Kreise feinen Wohnsitz hat.

Die Wahlen werden von folgenden Wahlborstehern in
den uachgenannten Lolalen ain 3. Dezember er. geleitet werben:
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Nr.des Name Name
Wohls des des Wahllotal
beziries Wablvorstehers Stellvertreters

I. Amtsvorsteher Grünig in Jentwitz Amtsvorsteher Retter Juliusburg Schule in« Gutwobne
II „ . Linie in Bartierey « « Ger ibinnu Roipotb— » « Groß-Graben

« r e e
VIII. » von der Berswordt- » Arndt—-Vielguth .. « Schwierse

s- lSebwierse . »
IX. »- Weber-Fürsten-Ells « Sckrfgggoch—Müblati « » nampersdors

uth
X. « MEy-Laubsly » Stettigrtretegschmidt « » Langenbos

—- angen os-
XI „ Euen-Korsc;litz » Stellvertreter Rar: » « Korschlitz

snnky -Korschlitz .

Sie. 374. Oels, den 9. November 1909 die Gemeindevorsteher, in den Gutsbezirten die Gutsvorsteber
Der Königliche Kreistbierarzt Smwintzer hier ist vom

.24. bis 29. November d. Js. beurlaubt nnd wird bei Unter-
suchungen von Händierschiveinen von dein Schlachtbosdirektor
Hentschel in Oels,im Uebrigen von dem Königlichen Kreis-
tdierarzt Nissen in Namslau vertreten.

Nr. 375. Erwin, den 16. Oktober 1909. «

Bekanntmachnng
Der Bezirlsausschnß hat ans Grund des § 40 Absatz 2

der Jagdordnung vom 15. Juii 1907 beschlossen, für den
Umfang des Regierungsbeztrts Breslau
;. 1. den Beginn der Schonzeit sür Rebhiihner, Wachteln

und schottische Moorhiihner
auf Donnerstag, den 18. November 1909

festzusetzen, so daß der Schluß der Jagd auf die
« bezeichneten Wildarten

Mittwoch, den 17. November 1909
stattfindetz

2. die Schonzeit für Rebiälber aus das ganze Jahr 1909
anszudelgnern

Der Bezirksausschnsz.
Dem, den 27. Oktober 1909.

Vor-stehende Vettnntmachnng bringe ich hiermit zur
öffentlichen Kenntnis

Nr. 376. Orts, den 8. November 1909.
Aus Grund des § 10 des Reglements, betreffend die

vom Provinzialverbande von Schlesien zu leistenden Vieh-
seuchensEspntschädigungetn vom 26. Februir 1884 und den
zur Ausführung desselben erlassenenVorschristen über die
Ausnahme der Viebverzeichnisse im. vom 31. Mai 1884,
bat der Provinzialausscbuß den Tag der diessährigen Vieh-·
zählng auf ś

Mittwoch, den 1. Dezember 1909
festgesetzt

Die diesjäbrigen Zahleneiutragungen sind in die Spalte
für 1909 auszunehmen Jede Seite der Liste ist für sieh
auszurechnen, wie auch die einzelnen Seitensnmmen aus der
letzten Seite der Liste zusammenzustellen sind. Was die das
Zahlgeschäst betreffenden Bestimmungen anbelangt, so verweist
ich auf meine Kreisblattversiigung vom 10. November 1881
(Rreißblatt' Seite 170) nnd die aus dem Titelblatt einer
leben Zählungslisie abgedruckten Bestimmungen «

Nach siattgefundener Zäblung, die von Stall zu Stall
stichedn mnsz und für deren Richtigkeit in den Gemeinden

 

 

und in den Städten die Magisiräte verantwortlich bleiben,
sind die Verzeichnisse zur etwaigen Berichtigng 14 Tage
lang, und zwar vom 2. bis 16. Dezember d. Js. öffentlich
auszulegen

im, Zeit und Zweck der Auslegung sind durch öffentliche
Belanntmachung auf ortsübliche Weise znr Kenntniß der
Betheiligten zu bringen« Innerhalb dieser Frist können
Anträge aus Berichtigung des Verzerbntsses bei den
betreffenden Gerne-inde- und Guisvorstedern angebracht
werden, welche übe: die Anträge entscheiden Reiiamationen
gegen diese Entscheidungen müssen binnen 10 Tagen bei mir
angebracht werden. .

Nach erfolgter Auslegung bezw. Eriedigung der
nngebraetsien Rtiamationen sind die Listen mit der dies-
bezüglichen Bescheinigung zu versehen und mir bis zum
21. Dezember d. Js. einst-reichem Der Termin ist bestimmt »-
innezubnltetn . «

Nach Ablauf dieser Frist werden die Listen eventuell
durch einen kostenpslichtigen Boten abgeholt werden.

Meine Kreisviattversügung vom 23. Oktober betreffend
die Allgemeine Viebzäblung am 1. Dezsmber 1909 bleibt
hierdurch unberührt

Nr 377 am, den« 6. November 1909.
Nachdem auch im hiesigen Kreise die Rückenmsnkslähmung

bei Kindern (spinnle Kindertäbmnng) in 3 Fällen innerhalb
kurzer Zeit vorgekommen ist« nehme ice Veranlassung, die
qusbaitnngsvorstände und Herrn Aerzte zu ersuchen, jeden
Fall einer solchen Erkrankung miranzuzeigetn Wenn auch
bis jetzt die Bestimmungen der §§ 1--4, 6 nnd 8 des Ge-
setzes, betr. die Belämpsung übertragbare: Kraniheitem ans
die bezeichnete Kraniheit im Regierungs-Bezirk Breslau noch
nicht ausgedehnt sind, so empfiehlt sich doch schon jetzt die
Absonderung der Kranken und die Desinseetion wie bei
anderen ansteckenden Krankheiten

Nr. 378. Oels, den 10. November 1909.
Den Orisbeböcden des Kreises gehen in den nächsten

Tagen die Hundesteuerbebeiitten nach Festsetzung der Steuer
sür das 2. Halbjabr des Rechnungsjahres 1909 mit dem _
Veranlassen zu. die List-en nach vorheriger ortsüblicher Be-
iannimachung 8 Tage lang öffentlich auszulegen. Ueber
etwa erhobene Einspriiche ist mir sofort, spätestens bis 25.
d. Mis. zu berichten, damit noch vor der Ablieferung der
Hundesteuer im Dezember d. Is. die etwaige Berichtigung der
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Listen erfolgen kann. Alle später eingehenden Rellamatiouen
können im laufend-en Halbjahr nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Vorsitzende des. Kreisausschnsses.

Nr. 879. Den, ben 8. November 1909.
Die Prüfungen über die Befähigung zum Betriebe des

Hufbefchlaggewerbes vor der staatlichen Prüfungstomission
zu Breslau finden im Jahre 1910

Donnerstag, den 13. Januar
7. April

11. August
„ » 6. Oktober

vormittags 8 Uhr in der Werkstatt des Schmiedemeisters
W. Zillmann in Breslau, Margarethenstraße 11 statt.

Schmiede, die zu der Prüfung zugelassen werden wollen,
haben den Nachweis zu erbringen, daß sie das 19. Lebens-
jahr vollendet haben und sich mindestens die letzten drei
Monate vor der Meldung zur Prüfung im Regierungs-
beziri Breslau aufgehalten haben.

Die Meldungen zur Prüfung sind an das Gewerbebureau
der Königlichen Regierung nach Qualen, Regierungsgebliude
am Lessingplatz, mindestens Vier Wochen vor der Prüfung
unter Beifügung dieser Nachweise und ihrer Zingnisfe über
die erlangte technifche Ausbildung sowie unter portofreier
Einsendung von zehn Mark Prüfungsgebiiheen zu richten.
Gleichzeitig ist die Erklärung abzugeben, daß sich der Meldende
innerhalb der letzten sechs Monate nicht ersolgles einer Huf-
beschlagsprtifung unterzogen bat.

Nr. 380. Oels, den 4. November 1909.
Der am 6. d. am. aus der ProvinzialsHeils und

Pflegeanftalt in Brieg entwicheue Strafgefongene Arbeiter
Anton Rinne aus Friedewaide ist ergriffen und in die
Anstalt wieder eingeliefert worden, wovon den Polizei-
rerwaltungen und Herren Amtsdorstehern, sowie der Gen-
darmerie des Kreises in Erledigung der Kreisblattveriügung
vom 14. b. 213219., Seite 199 Mitteilung gemacht wird.

n n

n «

 

Nr. 381. Oels, den 1. November 1909.
Das deutsche Zentraltomitee für Zahnpflege in den

Schulen hat im Verlage don Richard Schätz, Berlin SW. 48,
Wilhelmstraße 10 zwei auf die Zahnpflege bezügliche, ge-
meinverständliche Schriften erscheinen lassen-

1. »Notwendigkeit und Wert der Zahnpslege« von Ge-
heimen Medizinalrath Professor Dr. Wille: und-
Prosessvr Dr. Diech

2. »Schutz den Zähnen-« vom Zahnarzt Dr. Erich Schmidt·.
Diese Schriften kosten Nr. 1 Nr. 2

im Einzelpreis . . . . . 20 Pf. 10 Pf.
zu 100 Exemplaren 17,i50 M. 8,75 M.
zu 200 « - 30"” » IS-— n

Nr. 382. am, den 30. Oktober 1909.
Im Verlage der Norddeutfchen Verlagsaustalt in-

Hnnnover tst die elfte Auflage des vom Amtsgerichtsrath
Löwenherz verfaßten Buches

Gemeindewaisenrath und Vormund
zum Preise von 80 Pf. erschienen. Den Ortsbehörden laute
ich die Anschaffang des Buche-s für die Waisenräthe empfehlen.

Nr. 383. Oels, den 9. November 1909.

Personalchronik.
Ernamtte der Bauergutsdesitzer August Dziallas zune-

Staudesbeamten und der Gemeindenorsteher Koschig
zum StandesbeamtensStellvertreter für den Standes-
amtsbezirt Kraichen und der Kronprinzliche Fbrster
Warnat in Patschley zum Standedbeamten stir-
den Standesamtsbezirt Cunzendorfz der Ritter-
gutspächter Mindner in Schwundntg zum Amts-
dorsteher des Amtsbezirks Schickeewitz.

Bestätigt-idebsilausbesitzer Paul als Schösse der Gemeinde
in: es.

Der Königliche Landrath.
Graf Kot-roth
 

B. Betauntmachungen anderer Behörden.

Breslau I, 6. November 1909.
Z Neue Telegraphenanstalteu und öffentliche Fern-
sprechstellen sind in Gingen, GroßiSchlause, Haber-wars
Kreis Strehlety Nickelwerte, ObersWaldenburg Ritters-
waldan, Schönbrunn, Kreis Strehlen, Stronn und Woigwitz
in Verbindung mit Unfallmeldestelleu -— außer Habendorf
—- ·töffnet worden.

Kaiserliche Oberststdirektiom

Oels, den 6. November 1909.

Ortskrantenlafse des Kreises Oels.
Die im Kreise GroßeWartenberg wohnhafteu

Mitglieder der nnterzeichneteu Kasse haben sich im Falle ihrer
Erkrankung tu die Behandlung des malt. Arztes Herrn
Dr. Blank in GroßiWartenberg oder des matt. Arztes
Herrn Dr. Bley tu Festenberg und zwar des ihnen
zunächst wohnenden Arztes zu begeben und von der Erkrankung
dem Kassenvorstande.unverzüglich Unzeige zu erstatten. Die ge-
nannten tönten Aerzte sind . —- adgefehen wenn Gefahr im
Verzuge — nur während der Sprechstunden (Herr Dr. Musik

 

hält Sprechstunde von 8—10 Uhr, Herr Dr. Bley von
8-—9 und non 2-—3 Uhr ab), des Sonntags auch nur im
dringenden Fällen aufzuheben. Hierbei hat sich das
Mitglied durch Vorlegung des Qaittungsbuches über die ge-
zahlten Beiträge zu legitimieren. Jn die Wohnung des-
erlraniteu Kasseumitgliedes ist der Arzt nur zu bitten, wenn
der Erkranite den Arzt auszulachen anßerstande ist« -

Der ' Vorstand
der Ortstranteukasse des Kreises Das.

II. Grove.

Klein-Peterwitz, den 9. November 1909.
Nachdem die Nothlaufseuche unter dem Schweine-

bestande des Imtspächters Herrn Friedrich in Süßwintel
erloschen ist, wird die Stallsperre daselbst hiermit auf-
gehoben.

Der Pariser-erstehen
Pietrusty.
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Woitsdorf, den 3. November 1909.
Jn dem Schweinebestande des Restgutsbesitzers O siar

Heinzelmann zu Pangau ist amtlich Schweineseuche fest-
gestellt worden. Stallsperre ist angeordnet.

Der Amtsvorfteher.
gez. Eckhardt.

Allerheiligen, den 9. November 1909.
Unter dem Schweinebestande des Gastwirts Schwalbe

in Zesfel ist die Rothlaufseuche festgestellt und die Stall-
sperre angeordnet warben.

Der Amtsvorfteher.
für. Krügen

Brestau x, den 22. Oktober 1909.
Betrifft Schlesisches Stutbuch.

Das vor einigen Jahren eingerichtete Schlesische Stut-
buch hat leider nicht die Verbreitung gefunden, welche im
Interesse der Sache wünschens wert ist« Es mag mit daran
liegen, daß diese Einrichtung für Schlesien neu war, auch
die Pferdeeucht selbst in unserer Provinz vielleicht bisher
nicht die Bedeutung gehabt hat, wie in anderen Provinzen,
zum Theil mit darauf begründen daß in Schlesien nicht
eine einheitliche Rasse oder nicht ausschließlich einige wenige
Rassen, sondern ein buntes Gemisch von Rassen und deren
Kreuzungen gehalten und gezogen werden. Nach unseren
Beobachtungen ist dies jedoch in den letzten Jahren in
erfreulichen: Masse besser geworden, und so geben wir uns
den auch der Hoffnung bin, daß das Schlesisehe Stutbuch
nun mehr Anhänger sinden wird, um so mehr, als auf
Vorschlag unseres Ausschusses für Pferdezucht in den
Statuten einige Aenderungen vorgenommen werden sind.
Das Stuibuch zerfällt danach in zwei Theile: a) Warmblut
Galbblutsiuten im Typus der Oldenbnrger), b) Kaltblut
lTypus der Belgier bezw- Arbenuer). Die Aufnahmegebühren
sind auf die Hälfte herabgesetzt und betragen nunmehr für
eine Mutterstute 6 M» für eine Stute, deren Mutter schon
eingetragen war, 3 M. Weitere Kosten erwachsen nicht.

Lemdwirtschaftstammer für die Provinz Schlefien
J. V. gez. von Klitzmg.

B r e sl a u, den 1. November 1909.

· Polizeiverordnung
betreffend die Regelung des Verkehrs der die städtifchen
Martthallen und den Großmartt Tauf dem Ringe und auf

_ dem Blücherplatz aussuchenden Wagen.
Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die

Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (G. S. S. 265 ff)
«sowie der §§ 143 unb 144 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 80. Juli 1883 (ß. S. S. 195 ff.)
habe ichs unter Zustimmung des Gemeindevorstandes folgende
Polizeiverordnung für den Bezirk der Stadt Breslau erlassen:

I§ .
Das Aufsiellen der zur Einfahrt in ‘hie städtischen

Marlthallen, sowie der zur Auffahrt für den Großmartt auf
dem Ringe und auf dem Blüeherplatz bestimmten Marktwagen
auf den hiesigen öffentlichen Straßen und Plätzen ist bis eine
Stunde vor Oeffnung der Martthallen bezw. Beginn-e des
Großmarltes verboten.

§ 2.
f lDie Einfahrt von Wagen in die Martihallen darf nur
dumm.
a) in der Zeit vom 1. April bis 30. September von 5 bis

7 Uhr morgens, .

  

b) in der Zeit dom 1. Oktober bis 31. März »von 6 bis
8 Uhr morgens, . «
außerdem zu jeder Jahreszeit von 8 bis 10 Uhr abends,
ferner an den Tagen, an welchen die Maitthallen bis
9 Uhr abends geöffnet sind, von 9 bis 10V: Uhr
abends, endlich ausnahmsweise nach Einholung einer
besonderen Genehmigung der Marlthallenderwaltung
an Wochentagen von 2 bås 5 Uhr nachmittags.

§ ⸗ «-

Zur Einfahrt sind nur die hierfür bestimmten Tore zu
benützen und zwar: -

bei Marlthalle I das Tor an der Sandstraße Nr. 11
(Erle Ritterplatz).

bei Markihalle II das T4or der Garteniiraße Nr 27/29.
§ .

»Die Marktwagen dürfen nach der Ausfahrt aus den
Martehallen ausgestellt werben:
a) bei der Marlthalle I auf dem Platze dstlich der Halle

an der nach Osten zu gelegenen Grenzwand des Nach-
bargrundstücks, ·

b) bei Marlihalle II auf dem nach Westen gelegenen Teile
des Vorplntzes der Halle an der Friedrichstraße.
Alle Zugtiere der auf den Standplätzen aufgefahreuen

Wagen sind sofort nach dem auffüllen der Wagen zu ent-
fernen.

· Wenn auf diesen Wagenstandplätzen kein Platz mehr
vorhanden ist, dürfen die Martiwagen nur an solchen Stellen
der öffentlichen Straßen hund. Plätze aufgestellt werben, die
durch die die Aussicht führ-enden Polizeibeamten hierfür
bestimmt werden. 5

§ .
Spätesitens eine Stunde nach Schließung der Markt-

hallen bezw. nach Schluß des Großmarttes auf dem Ringe
und auf dem Blücherplatz müssen die auf den Standplätzen
(§ 4) aufgestellten Wagen entfärnt fein.

Martibesucher, welche den Anweisungen der die Aufsicht
auf bem Großmartt führenden Polizeibeamten nicht sofort
und unbedingt Folge leisten, werden, abgesehen von der Be-
strafung, mit ihren Wagen und ihren Waren entfernt.

Der Wagenvertehr in den Martchallen wird durch die
Beauftragten der Marlthallenvetwaltung geregelt, deren
Anordnungen ebenso unbedingt Folge zu leisten ist, wie den-
jenigen der die Aufsicht führendlen Polizeibeamten

Uebertretungen dieser Vorschriften werben, sofern nicht
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe
verwirlt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 M» im Undermbgens-
falle mit entsprechender Hafte geahndet

. 8 .

Diese PolizebVerdrdnung tritt am 1. Dezember 1909
in Kraft-.

Mit dem gleichen Zeitpunkt wird die Polizeiverordnung
vom 30. September 1908, betreffend die Regelung des Ver-
kehrs der die städtischen Marlthallen und den Großmartt auf
dem- Ringe aufsuchenden Wagen, außer Kraft gesetzt.

Der Königliche Polizei-Präsident
gez. von Oppen»

B resla u, den 1. November 1909.
\.

h Polizeiderordnung. . . -
Auf Grund der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die

allgemeine Landesderwaltung dom 30. Juli 1883 (G. S. S.-
19b ff), des § 69 der Reichsgewerbeordnung und der §§



6, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11. März 1850 (GB. S. S. 265) wird mit Zustimmung des
Gemeindevorstandes für den Stadtlreis Breslau

zur Regelung des Marltvertehrs in den städtischen Markt-
hallen. auf dem Ringe, auf dem Blücherplatze und auf
bem Neumarlt Folgendes net-ordnet-

1§ .
Die Wochenmärtte in der Stadt Breslau werden in den

städtischen Marlthallen abgehalten.
Außerdem findet statt:

a) der Großhandel mit Blumen, Obst und Grünzeug auf
dem Ringe und aus dem Blücherplatze, und zwar
vom 1. April bis einschließlich den 30.
September von 5 bis 7 Uhr morgens,
vom 1. Oktober bis einschließlich den 31.
März von 6 bis 8 Uhr morgens;

b) der bisherige Heu- und Stroh- pp. Markt aus dem-
Platze vor den Grundstücken Schießwerderplatz Nr. 28,
30 und 32.

Der Blücherplatz wird für den Großmartt nur
dann hinzugenommen, wenn in Zeiten starker Zufuhr der
Ring zur glatten Abwickelung des Marltgeschästes nicht
ausreicht -

Auf dem Neumartt dürfen ferner an den Marti-
tagen vormittags bis mittags 12 Uhr Obst, Blumen,
Pilze und Beeren im Kleinhandel feilgehalten werden,
wenn die Marlthalienverwaltung durch Aushann an den
Einsahrtstoren der Marlthallen und auf dem Neumartt
bekannt gegeben hat, daß in den Hallen Platz nicht mehr
vorhanden ist.

§ 2,
.1. Die siädtischen Marlthallen sind zu Marttzweelen für

jedermann geöffnet.
Personen, welche darin Waren festhalten, haben

den Nachweis zu führen, daß sie die von der städtischen
Verwaltung festgesetzten Gebühren bezahlt haben.

:2. Die Maritsiände und die übrigen Räume in und vor
den Marithallen sowie die Marttstände auf dem Neu-
markt werden durch die Marlthnllenverwaltung oder
durch die von ihr damit beauftragten Personen verteilt.

Die Martisiände des Großmarktes auf dem Ringe
und auf dem Blücherplatze werden durch die Polizei-
exelutivbeamten angewiesen.

3. Auf dem Großmartt dürfen Obst und Grünzeug nur in
den Mindesimengen verkauft werden, welche durch das
dieser Polizeioerordnung beigegebene Verzeichniß fest-
gesetzt sind. .

Durch diese susstellung von Mindestmengeu wird
der Handel mit Erstlingsgrzeugnissen nicht berührt.

1. Die städtischen Marlthallen sind für den Marltvertehr
täglich geöffnet, und zwar-
im Sommer, d. h. in der Zeit
vom 1. April bis einschließlich den 30. September von
d Uhr morgens, nnd
im Winter, d. h. in der Zeit
vom 1. Oktober bis einschließlich den 31. März von 6
Uhr morgens bis 1 Uhr nachmittags und von 5 bis 8
Ubhr Mabenbß, an den Sonnabenden aber bis 9_ Uhr
a en .

An den Sonn- und Feiertagen werden« unbeschadet
der Bestimmungen unter Ziffer 2 unb 3 dieses Para-
graphen, »die Marlthallen "
im Sommer
von 6 bis 9 Uhr vormittags,
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

dürfen durch die Marlthallen nur bedeckt getragen werben.

im Winter
von 7 bis 9 Uhr vormittags
offen gehalten.
Am Sonnabend vor dem Oster- und Pfingstfesie sowie
am Sonnabend vor dem Totensoantng, am Syldesteri
tage und am Tage vor diesem sowie am 22. und 23.
Dezember, sofern diese vier letztgenannten Tags-E- oder
einer oder mehrere derselben auf einen Wochentag fallen,
sind die Marlthallen vom Beginn der Marltzeit ab ohne
Unterbrechung bis Q Uhr abends geöffnet, am 24.
Dezember desgleichens sedoch nur bis 8 Uhr abends,
falls dieser Tag auf einen Wochentag fällt.

Au den zwei letzten Sonntagen vor Weihnachten,
sowie am 30. oder 31. Dezember, falls einer dieser
beiden Tage aus einen Sonntag fällt, sind die man
hallen geöffnet von 7 bis 9 Uhr vormittags und von
11 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends.
Am 1. Oster-, Pfingst- und Weihnachtsseiertage sowie
am Neujahrstage bleiben die Marlthallen geschlossen.
Die Zeiten der Eröffnung und des Schlosses des Marti-
bertehrs in den Martthallen werden durch Glockenzeichen
kenntlich gemacht. -

§ 4.
Waren, die nicht zu den Gegenständen des Wochenmarlt-

verlehrs gehören, dürfen in den Marlthallen nicht seilgehalten
werden.

§ 5. «
Die Gänge in den Marlihallen dürfen nur nach An-

ordnung der Marlthallenderwaltung mit Maritwagen besetzt
werden. »

Die Verlänfer und ihr Personal dürfen sich nicht un-
nötig in den Gängen aushaltenz

§ .
Jeder Gewerbebetrieb im Umhergehen in den Marlthalleu
ist verbote-.-.
Personen-, die ihre Dienste als Maritträger anbieten
wollen, müssen einen von der fiäotifchen Marlthallen-
verwaltung ausgestellten Answeis bei sich führen und
auf der linken Brustseite ein gelbes Blechschild mit sicht-
barer Nummer, die ihnen von der Marlthallenverwaltung
zugeteilt wird, tragen.

§ 7.
Gegenstände des Marltoertehrs sind:
rohe Naturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren Viehes ;
Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forst-
wirtschaft, dem warten: und Obsidau oder der Fischerei

« in unmittelbarer Verbindung steht oder zu den Neben-
beschäftignngen der Landleute der Gegend gehört, oder
durch Tagelöhnernrbeit bezahlt wird, mit Ausschluß der
geistigen · Getränk;
frische Lebensmittel aller Urt.

Dem Bezirtsnusschuß bleibt es vorbehalten, auf
Antrag der Gemeindebehörde auch andere als die vor-
genannten Gegenstände zum Maritverlehr zuzulassen.
(§ 66 der Reichs-Gewerbe8ordnung).

Rohr Tierselle dürfen in die Marlthallen weder mit-
gebracht, noch daselbst gelagert werden; der Handel mit
ihnen in den Markthalleu st verboten.
Nur an besonders dazu bestimmten Stellen darf Wild
abgezogen und ausgeschlachtet, Federvieh getötet und
ausgenommen werden. _
Frisches Fleisch sowie andere Waren nnd Gegenstände,
durch welche Personen verunreinigt werden können,
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§ 9.
1. unreifen Obst ist von dem reisen gesondert zu halten

und als solches durch Ausftellen einer Tafel mit der
deutlich lesbaren Ausschrifte «Unreises Obstl« kenntlich
zu machen.

2. Fleisch von auserärts gefchlachteten Tieren maß getrennt
von dem Fleisch des im Stadtiezirk geschlachteteu Viehes
festgehalten werben; an dem Verlausssiand ist eine Tafel
mit der deutlich lesbaren Ausschrift: »Iuswiirts ge-
schlachtetl« anzubringee§e. m

Wer Roßsleisch zum Verlauf stellt, harf aus demselben
Verlaussstand anderes Fleisch nicht ietlhalten nnd muß an
hem Vertaussstand eine Tafel mit der deutlich lesbaren Auf-
Schrift «Resfleisch« führen.

Lebendes Federvieh hart nur in lustigen und so geräumigen
Behältern, Körben und dergl. zu Markte gebracht werben,
daß die Thiere nebeneinander Platz haben.

Dasselbe gilt von lebenden Knnincheu und anderen
kleineren Thieren. § 12

Der Verlauf von Milch ist mit polizeilicher Erlaubniß
auch außerhalb der Marlthatien an allen Tagen des Jahres
von 5 bis 9 Uhr vormittags aus den vom Polizeiprüsibium
anzuweisenden Stellen gestattet.

Die hierfür bisher ertheilten Erlaubnißscheine behalten
bis aus Weiteres ihre Gültigkeit

‘ 13g .
Nicht flüssige Marltgegenständr dürfen in den Markt-

hallen und aus dem Neumarlt nur nach Gewicht, Stückzahl
oder Bundzahl verkauft werben. .

Dasselbe gilt für den Verlauf von Honig, Symp, Oelen
und Fruchtsüften.

Bei Gegenständen, welche nach Gewicht verkauft werben,
muß das vom Verläufer angegebene Gewicht sich wirklich
vors-knien

Jst dies nicht der Fall, so erfolgt, abgesehen von der
Bestrafung, die Zerstörung der ursprünglichen Form oder
Verpaetung der Ware.

Wird auf hem Großmarlt Ware lorbweise oder sackweise
verlauft, so muß das tm Korbe oder Sack befindliche Quantnm
nach Gewicht in deutlich lesbarer Schrift und an augen-
sälliger Stelle am Korbe oder Sack ersichtlich gemacht fein.

Bezweifelt der Küuser die Richtigkeit dieser Eingabe, so
tann er gegen Entrichtung einer Gebühr von 5 Pfennigen
die Nachwiegung des Korb- oder Sackinhalts aus den ans
dem Großmarlt aufgestellten sltådttschen Wagen herbeiführen

Den Anordnungen der Marlthallenbeamten ist ebenso
unbedingte Folge zu leisten, wie denjenigen der Exelutivbeamten
der Marltpblizet

§ 15. .
1. Jede Verletzung des Instandes unh jede Störung der

öffentlichen Ruhe und Ordnung in den Mnrlthallen ist
ebenso wie zweckloses Stillstehen und unnötiges Zu-
sammenlausen verboten.

2.. Bei größeren Ungehdrigleitem insbesondere bei Tütlich-
leiten wird der Schulbige aus der Marlthalle verwiesen

. und dars dieselbe an demselben Tage nicht wieder betreten.
13. Niemand darf einen anderen als den ihm angewiesenen

Standplatz einnehmen. '16
§ .

1. Hunde dürfen nur in die Marlthalle gebracht werden,
wenn sie als Zugihiere benutzt werden und mit einem  

verscheistsmüßigen Maultorbe versehen sind, sie dürfen
aber nicht in den Marlthallen verbleiben.

2. Kinderwagen und Fahrräder dürfen in die Marlthallen
nicht eingeführt werden.

§ 17.
1. In den Marlthallen zurückgebliebene Maritwaren und

Geräthe, für die weder Standgeld noch Lagergeld gezahlt
worden ist, läßt die Maelthallenberwalung dort auf
Gefahr uud Kosten des Eigenthümers gegen die tarifs
mäßigen Gebühren lagern.

2. Leicht berderbliche Waren werden alsbald verlauft, andere
Waren nnd Geräthe, wenn der Eigenthümer die Rückgabe
nicht binnen 8 Tagen gegen Erstarrung sämtlicher Ge-
bühreu nachsucht.

3. Der Verkauf kenn freihsndtg oder meistbietend zu dem
der Marlthallenberwaltung angemessen erscheinenden
Preise geschehen.

4. Wenn sich der Eigenthümer nicht binnen 4 Wochen
meldet, wird der Erlös nach Abzug der Lagergebühr
und etwaiger sonstiger Kosten an die Atmendireition
abgesührt.

§ 18.
Verboten ist den Standinhnbern und ihren Leuten:

I. in sämtlichen Räumen der Marlihallen:
a) der Gebrauch von Kohlenbecken zum (Erwärmen her

Hände und Füße, sofern nicht diese Becken aus Eisen,
Wert}, Messing oder-Kupfer hergestellt sind und die er-
forderliche Oeffnung nur an der Seite haben ; das Kohlen-
seuer in den Becken muß nach der Benutzung sofort
bobstündig ausgelöscht werben;

b) die Verwendung von Gnsäther, Ltgrotne, Naphtalin,
Vengin und ähnlichen seuergesährlichen Stufer zur Ve-
leuchtnng dersVerlnufsständez j

c) die Benutzung von Petrbleumi und Spirituslochnpparatenz
II. in den Kellerverschlägene

a) die Beleuchtung mit ungeschütztem Licht; das Grslicht
muß mit einer stets brennenden, mittels Kleinsteller ver-
stellbaren Flamme versehen sein;

b) das Anzünden non Licht;
csgjeder Gebrauch von Stretchhölzern und Feuers-engem
d) das Tabatrauchen.

Die Standinhaber haften für die Befolgung dieser
Vorschriften durch ihre Leute-.

§ 19.

« Vorstehende Vorschriisten finden sinngemüße Anwendung
aus dem Großmartt auf dem Ringe und aus seen Blüthen-
man sowie aus den auf hem Neumarlt zugelassenen Marltverlehr.

§-20.
Uebertretuugen vorstehender Vorschriften werben, sofern f

fie nicht nach anderweitigen Bestimmungen strenger zu be-
strafen sind, mi-E „einer Geldstrafe bis zu 30 Mart, im Un-

 

   vermögensfalle «berhältnißmäßiger Hast geahndet.

§ 21.

I these Polizetverordnung tritt am 1. Dezember 1909 in
ra t.
Am selben Tage verliert die Polizeiverbrdnung vom 30.

September 1908, betreffend die Regelung des Marltbertehrs
in den städtischen Martthallen, auf hem Ringe unh auf hem
Neumarlt ihre Gültigkeit

Der Königliche Polizeiprüsident
gez. b on Opp en.
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